
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1954/3/2 4Ob16/54,
6Ob305/58

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 02.03.1954

Norm

ABGB §1151 IC

ArbGerG §2 Abs1 IA4

Rechtssatz

Die arbeitsgerichtliche Zuständigkeit ist für die Klage eines Stundenbuchhalters, der im Betriebe eines anderen

betriebliche Arbeiten leistete, regelmäßig gegeben, vorausgesetzt, daß er nicht selbst einen einem selbständigen

Unternehmen ähnlichen Betrieb aufgebaut hat. Ob der Auftraggeber infolge seiner Kenntnis und Erfahrung in der Lage

ist, die geleisteten Arbeiten wirklich zu kontrollieren, ist hiebei ohne Bedeutung.
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